
Ihre Ombudsfrau
Daniela Bachal berät Sie gerne.

Wenn die Steuer
ein „Hauseck“ kostet
Die Immobilienertragsteuer macht so manchem, der Haus,
Grund und Boden oder eine Wohnung zu verkaufen hat,
einen Strich durch die Rechnung.Was die Steuer senken kann.

Woh-

nung steuer-

lich berücksichtigt werden, wie

die Expertin betont – nämlich

die Kosten der Vertragserrich-

tung und das Honorar der Im-

mobilienvermittlung für den

Erwerb (aber nicht für die Wei-

terveräußerung), die Grunder-

werbsteuer von 3,5 Prozent und

die gerichtliche Eintragungsge-

bühr von 1,1 Prozent sowie die

Kosten für die Erhebung und

Berechnung der Immobiliener-

tragsteuer.

Wie sich die Steuerrechnung für

unsere Leserin konkret ausgeht,

hängt allerdings von der Frage

ab, wann sie die gegenständli-

che Wohnung erworben hat.

Alle entgeltlichen Erwerbe von

Immobilien, die vor dem 31.

März 2002 lagen, gelten als

dern den steuer-

rechtlichen Veräuße-

rungsgewinn und sind sohin

von der Bemessungsgrundlage

für die Berechnung der Immo-

bilienertragsteuer abzugsfähig.

Gleiches gelte für Instandset-

zungsmaßnahmen wie den

Austausch von Fens-

tern, Türen, Böden,

Heizungsanlagen und

Sanitärinstallationen.

„Für die Berücksichti-

gung bedarf es jedoch

schriftlicher Belege als

Nachweis und Vorlage

gegenüber der Finanz-

behörde.“

Anders ist die Situa-

tion bei Instandhal-

tungsaufwendungen

wie Wartungsarbeiten, Repara-

turen, Ausmalen von Räumen,

Streichen der Fassade, Ausbes-

serungen des Putzes etc.: „Diese

Kosten sind nicht abzugsfähig.“

Allerdings könnten auch Tei-

le der Anschaffungskosten der

schreiben hätte. Siemöchte nun

wissen: „Ich das korrekt oder

einfach nur so dahingesagt?“

Wir habenbei derGrazerRechts-

anwältinHeidi Lallitschvonder

Grazer Kanzlei SCWP Schind-

helm nachgefragt. Sie sagt:

„Grundsätzlich fallen

bei entgeltlichen Ver-

äußerungsvorgängen

30 Prozent vom Ge-

winn als Immobilien-

ertragsteuer an. Der

Veräußerungsgewinn

ist die Differenz zwi-

schen Anschaffungs-

preis und Verkaufser-

lös.“ Zur möglichen

Steuerminderung er-

klärt die Juristin: „Ge-

tätigte Herstellungsaufwen-

dungen wie zum Beispiel eine

Versetzung von Zwischenwän-

den, der Einbau von Badezim-

mer undWC, dasVersetzen von

Türen und Fenstern oder der

Einbau einer Heizung vermin-

Ich habe vor Jahren eine klei-

neStadtwohnungalsKapital-

anlage gekauft, die derzeit

leer steht und die ich im Mo-

ment auch nicht vermieten

will“, schreibt unsere Leserin.

Nun gäbe es in ihrem Bekann-

tenkreis jemanden, der diese

Wohnung kaufen möchte und

ihr auch schon ein gutes Ange-

bot gemacht habe. „Ich habe da-

raufhin kurz nachgerechnet,

wie hoch die Immobilienertrag-

steuer fürmichwäre, umdie ich

ja nicht herumkomme, weil ich

keine Hauptwohnsitzbefreiung

beanspruchen kann. Ich habe

dabei schnell festgestellt, dass

sich der Verkauf für mich nicht

auszahlt – und ich muss ja auch

nicht verkaufen“, sagt die Lese-

rin. Aber der Kaufinteressent

lasse nicht locker und erzähle

ihr immer wieder, dass diese

Steuerberechnung nicht

stimmt, weil sie ja auch schon

einiges in die Wohnung inves-

tiert habe und folglich abzu-
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EXTRAWURST IM VKI-TEST

liert. Das durchaus erfreuliche

Ergebnis: Zehn Extrawürste

schafften eine sehr gute, 21 eine

guteBewertungundachtwaren

durchschnittlich. Details unter

www.konsument.at

Der VKI hat eine der beliebtes-

tenWurstsorten des Landes un-

ter die Lupe genommen: 47 ver-

packte Extrawurstprodukte –

geschnitten, im Ganzen und

vomGeflügel –wurdenkontrol-

Kein schlechtesErgebnis
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RÜCKZAHLUNG VON „EASYBANK“-GEBÜHREN

hoben.NunstartetderVKIeine
Sammelaktion für betroffene
Kunden, diese können sich mit
Rückforderungsansprüchenbis
31. Juli 2022 beim VKI melden:
www.verbraucherrecht.at

Ende 2020 hat der Oberste Ge-
richtshof nach einer Klage des
VKI dieGebühren der BAWAG-
Marke „easybank“ für teilweise
gesetzeswidrig befunden und
entsprechende Klauseln aufge-

VKI-Sammelaktionbis 31. Juli

Veräußerung unbedingt abge-
klärt werden. Zu den Details
sagt Lallitsch: „Erfolgte die ers-
te Vermietung des Altvermö-
gens nach dem 31. Dezember
2012, kommt für die Berech-
nung der Immobilienertrag-
steuer eine Sonderbestimmung
gemäßParagraf 30,Absatz 6 des
Einkommensteuergesetzes zur
Anwendung.“ In diesen Fällen
sei die Immobilienertragsteuer
für denGrundundBoden sowie
für das Gebäude zu splitten.
„Eine pauschale Berechnung
nur vom Verkaufserlös kommt
indiesenFällen alsonicht inBe-
tracht“, erklärt die Anwältin die
Sachlage.

vor demVerkauf vermietet oder
verpachtet, ist zu hinterfragen,
ob die Herstellungsaufwendun-
gen von der Vermieterin bzw.
Wohnungsbesitzerin begüns-
tigt mit 15 Jahren abgeschrieben
worden sind – anstelle der Rest-
wertnutzung.“ Die begünstigt
abgeschriebenen Herstellungs-
aufwendungen wären auf jeden
Fall nachzuverrechnen und
würden die Immobilienertrag-
steuer trotz pauschalierter Be-
rechnungsmethode erhöhen.

Ferner ist im Falle einer Vermie-
tung des Altvermögens der
Zeitpunkt der ersten Vermie-
tung relevant und sollte vor der

Veräußerungserlös“, sagt die
Juristin. Aber auch bei steuer-
rechtlichem Altvermögen be-
stehe die Möglichkeit, durch
Antragstellung auf die Ermitt-
lung des tatsächlichen Veräu-
ßerungsgewinnes zu optieren.
„In diesem Fall werden die tat-
sächlichen und adaptierten An-
schaffungskosten berücksich-
tigt, und die Immobilienertrag-
steuer beträgt 30 Prozent vom
Veräußerungsgewinn.“

Wie komplex das Thema Immo-
bilienertragsteuer rechtlich ist,
zeigt Lallitsch auch mit folgen-
dem Punkt auf: „Wurde das
steuerrechtliche Altvermögen

steuerrechtlichesAltvermögen,
bei dem die Immobilienertrag-
steuer pauschaliert berechnet
werden kann. „Das bedeutet,
dass die tatsächlichen Anschaf-
fungskosten nicht – wie bei
Neuvermögen – erhoben wer-
den müssen. Auch adaptierte
Anschaffungskosten wie Her-
stellungsaufwendungen und In-
standsetzungen bleiben unbe-
rücksichtigt“, sagt Lalltisch. Bei
Altvermögen werden die An-
schaffungskosten pauschaliert
mit 86 Prozent des Veräuße-
rungserlöses angenommen.
„Das bedeutet für den Veräuße-
rer im Regelfall eine effektive
Steuerlast von 4,2 Prozent vom

DEFEKTER E-BIKE-AKKU

BeimÖAMTCheißt es zudieserFrage: „Eine
Reparatur ist theoretischmöglich, sollteaber
nur vomHersteller selbst durchgeführt wer-
den. Alles andere stellt ein Sicherheitsrisiko
dar, im schlimmsten Fall kann es sogar zu ei-
nem Brand kommen.“

Reparatur oder Tausch?
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Variante eins: Die Nutzung des
Eigenheimes als Hauptwohnsitz
hat vonder Anschaffungwegmin-
destens zwei Jahre durchgehend
gedauert und ist bis zur Veräuße-
rung gegeben.
Variante zwei:Hauptwohnsitz-
meldung des Verkäufers in den
letzten 10 Jahren vor der Veräuße-
rung fürmindestens fünf Jahre
durchgehend.

Der VerkaufvonEigenheimenmit
Grund und Boden ist von der Im-
mobilienertragsteuer befreit,
wenn es sich um den Hauptwohn-
sitz des Verkäufers handelt.
Hauptwohnsitzmeint denMittel-
punkt der Lebensinteressen, was
nicht automatisch der Haupt-
wohnsitzmeldung entspricht. Es
gibt zwei Arten von Hauptwohn-
sitzbefreiung:

Steuerbefreiung bei Hauptwohnsitzen

30 Prozent vom
Veräußerungsgewinn
fallen an Steuer an
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